
·. II-#2 432 der Bei1,,~cn zu den St::~o~:::.~~i~chcn Protokollen des· Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungspel'iode 

Zl~210891144-1aI1977 Wien, deu·7oJuni 1977 

B e a n t W 0 r tun g 
19-/")1 ~nR~ Ij h 
~ I· .... \/ 'c . . 

der Anfrage der Abgeordneten BURGER, 
\-lIf11'1ERSBERGEH, D:r" G RUBER, Dr .. 1'10CK, 

zu 443<fIJ 

Dr .. t'-'IESINGER und Genossen an den Bundes­
minister für soziale Verwaltung betreffend 

pensi.ol1srechtliche Sonderregelung für 
Schwerst- und Schwerarbeiter (~lo ... t138/J) 

Herr Abgeordneter BURGER hat anläßlich-ein~r . 
Bet;:riebsversammlung in Donawitz' festgestellt, daß 
Schwerst- und Schwerarbeiter der Eiseni.ndustrie, die 
meist auch Wechselschichtarbeiter sind und kontinuier­
lich auch sonntags und feiertags arbeiten, bei einer 
40-jährigen Dienstzeit länger arbeiten als Normalar­
beiteroder Angestelltoo Aus dieser Feststellung 
heraus haben die anfragest eIlenden Abgeordneten an 
mich folgende Frage gerichteto 

IlSind Sie bereit, bei der nächsten ASVG-Novelle 
die Sch'tlerstarbeit und Mehrleistung der oben angeführten 
Kategorien einer pensionsrechtlichen. Sono.er::.-egelung zu­
zuführen?" 

In Beantwortung dieser .AnfI'age beehre ich mich 
folgendes mitzuteilen: 

Die sich für Schichtarbeiter ergebenden sozia.len 
und. allgemein gesellschaftlichen Probleme sind schon seit 
·längerem Gegenstand besonderer Untersuchungen .. U.a. hat 
sich auch das InstitutfüI' Gesellschaftspolitik mit diesen 
Fragen befaßt und eine umfassende Studie in Auftrag ge­
geben .. 
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Das Institut fUr Gesellschaftspolitik hat sich 
J. 'I ..... d F 'd +- .. • ,,-vor R .... em InJ. ~ . en rD,gen auseJ.nan ergese v Z C, wJ.e a.le 

besondere Belastung der Schichtarbeiter nach Möglich­
keit überhaupt vermieden werden könne und ähnliches hat 
auch der Herr Abgeordnete \JIESINGER (ÖVF:-Pressedienst 
vom 26ft5~1977) gefordert~ 

Diese Auffassung deckt sich völlig mit meinem 
bei meinem Amtsantritt vorgebrachten Konzept der 
prophylaktisehen Sozialpol:i.tik. Die Sozialpolitik darf 
nicht davon ausgehen, daß bestimmte, sich aus den 
bestehenden Produktionsmethoden ergebende Arbei tsbe~? 

lastungen unabänderlich seien und sich damit begnügen, 
daß die HSchwerarbeit eh.H'ch eine Sch\<!erarbeiterzulage 

abgegolten 'l'liircl" .. Ungeachtet dieser in der Zukunft 
wirkenden grundsätzlichen Ko·nzeption muß di-e-So.zial-. _. ._~. 

politik z\~eifellos die gegem'lärtigen Fakten zur 

Kenntnis nehmen.. In unserem Sozialrecht sind daher 

auch zahlreiche Regelungen enthaltHn, die den Fakten 
d.er Arbeitsbelastung Rechnung tragen, insbesondere 

darf auf das .. ~_:rbeitszeitrecht verwiesen. 'i/erden. Unter 

Arbeitszeitrecht im ~eitesten Sinne wurden Regeluzlgen 

der täglichen und a.er wöchentlichen Arbeitszeit (AZG), 
der Jahresarbei tszei t (Uj.:'laub) und der Lebensarbeit s­
zeit (Pensionsanfallsalter) getroffen .. 

SChOll zu Beginn der 60iger Jahre .... rurde tiber 
besondere Arbeitszeitregelungen für SCh'11erarbeiter 

diskutiert, insbesondere·stand die Frage eines vor­

zeitigen Pensionsanfallsalters zur Diskussiona Es 

konnte jedoch keine bl'auchbare Abgrenzung des Be­
griffes der "Sch\'/erarbeit" gefunden werden, sodaß sich 
der Gesetzgeber mit der 8oNovelle zum ASVG, BGBl.Nr.294/60, 
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entschloß, die vorz~itige Alterspension einzu­
führen, mit der allgemein eine schwere Arbeits­
belastunggenerell dann angenommen wurde, wenn 
der Versicherte das 55. Lebensjahr bei li'rauen, 
das 60 .. Lebensjahr bei i1 ä.lli'1e rn vollendet und 

35 Versicherungsjahre ervlOrben ha.t .. Die Ein­
führung der vorzeitigen Altersyension bei langer 
Versicherungsdauer war schon deshalb begründet, 
weil da.ma.ls die Zahl der Pensionen aus den. VeT!­
sicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit 
stärker anstieg als die Zahl der Alterspensionen. 

Wenn auch die Einfütxung dieser nauen Alters­

pension erhebliche zusätzliche Geldmi ttel_~.!,_~rderte, 
so konnte doch dur'ch sie die. an ir;.re Einführung . 

geknüpfte Absicht verwirklicht werdeno Seit der 
Schaffung der Frühpension nimmt die Zahl der Pensionen 
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit ständig ab. Diese 

. Pension dient somit insbesondere jenen im vorge­
schrittenen Alter stehenden Versicherten, die sich 
den körperlichen An·strengungen des Berufslebens 
nicht mehr gC\ia,chsen fühlen ohne aber invalid oder 
berufsunfähig zu sein, ohne durch spezifische Ab­
grenzungen der "Schwerarbeit" eine Privilegierung 
bzw. Diskriminierung hervorzurufen. Eine weitere Ver­
besserung dieses Systems dürfte an die Grenzen der 
Finanzierbarkei t stoßen' .. 
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Die Schaffung von pensionsrechtlichen 
Sonderregelungen für SCh\'lerar'beitor wird bezüglich 
der sachlich gerechtfertigten Abgrenzung wie in den, 
60iger Jahren auf größte Schwierigkeiten stoßen 
und gerät hinsichtlich der Abgrenzung in die ver­
fasDungsrechtliche Gefahr, mit demCHeichheits­
grundsatz inlJiderspruch zu geraten. 

Z'weifellos müßte außerdem in diesem Falle rni t 
gleichen Forderungen vieler Personen(Berufs)gruppen 
gerechnet werdeno De~~ besondere Maßnahmen im 

Bereich der Pensionsversicherung, durch die die 
Schwere der Arbeitsleistung abgegolten , ... erden soll, 

können mit der gleichen Berechtigung von vielen 
Arbeitneh)Dern in Berufen, die durch eine besondere 
körperliche Anstrengung gekennzeichnet sind., verlangt 

werden; beispielsweise vOn Arbeitern, die über­
wiegend im Freien oder unter Tag arbeiten müssen, 
oder VOll Schwerinvaliden .. 

Dazu kommt noch, daß Leistungsverbesserungen 
für einen derart großen Person€lIlkreis die Forderung 
nach einer generellen Einführung dieser Leistungs­
verbesserungen im ganzen Pensionsversicherungsrecht 
wahr'scheinlich ma.chen würden. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß im Rahmen 
der Pensionsve:!."sicherung die Vielfalt der relevanten 

Kri terien (z.B. Gesundhei tsgefährdu.ng, Beeinträchti­
gung bei der konkreten Arbeit) für bestimmte Berufe 
nicht in einer Weise berücksichtigt werden könnte, 
daß gleichzeitig dem verfassungsrechtlichen Gleich­
heitssatz Genüge getF.tn wird und keine verfHssungs-· 
\<Iidrige Diskri:nin.ierung.bestim::nter Arbeitsgruppen. 

entsteht. Abgesehen davon hriirden die .finanziellen. 
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r''1ögLLchkeiten der Versieherune;sträger und des Bund.es 

angesichts der umfangreichen Aufgaben, die die Sozial­
versicherungauf Grund der geltenden Rechtslage zu 

f i' '/ 1 0, 'h t . h ....' h d . t d . er ~~~~n uS , n1c~t aus~elC en, um 1e no wen1gen 
Mi tte]~ für eitle !1aßnahme diese.r G·rößenord!lung auf~u,jO"· 

bringen .. 

Alle diese Umstände sind offenbar auch da.für 
entscheidend, daß diesbezügJ.iche Anträge der Intl-,n'cssen­

vertretungen der Arbeitnehmer, des Österreichischen 
Gewerkschaftsbundes und des Ar'beiterka:-nmertages, im ho. 
Ministerium nicht vorliegen. 

Die Feststellung, daß Schwerst- und Schwerarbeiter 

auf Grund von überstunrlen, die die Anfrage mit 11 Sonnt ag 5-­

Zl'lölfor t1 
. oder "Sonntagsachter tt bezeichnet, länger arbeiten 

als Normala.rbeiter oder Angestellte, jedoch limit allen 

übrigen pensionsrechtlich gleichberechtigt behandelt 
\,lerden", muß im rechten I;ichte gesehen 1,>[erden.. Zum einen 

gehen die Berecrillungen der I'lehrarbeitszeit in der An­

frage davon aus, daß j et1a.."1d vierzig Jahre laL'lg regel­

mäßig mindestenszvleimal im Monat "Sonntagszvlölfer li oder 
IlSonnta.gsachter" leistet, ohne je kra..Ylkzll sein, a~f 

Urlaub zugehen oder sonst seinen Dienst zu versäumen. 
Eine solche 3etrachtungs\'leise ist unrealistisch und 

geht an-den tatsächlichen Verhältnissen vorbei. Darüber 
hinaus handelt es sich aber bei den tlSonnt:;:i.gsz1"ölfernll 

und :lSollntBgsBchtel"nlJ um uoerstunden, die gesondert ent~ 
lohnt t.':nd damit ,a.uf dem U':llvleg über die Bei tX'agsg:rul1d.~ 

lagen in der Bemessungsgrundlage (im Zusammenhang mi.t 
der HÖ(!hstbemesmmgsgrundJage) und somit im Ausmaß d.er 

Pension berücksichtigt vierden. Der in Hede stehcr.de 

Personenkrfüs kc~rnmt d.aher bei Pe:nsionseintr:i.tt in den 
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Genuß einer hciheren Pension, als der Kreis jener 
Areai ter and Angostell ten, die keine tJberstundt:n 

machen. Eine darüber hinausgebende Berücksichtigung 
dieser rlehra_l"bei t im Sirme der Anfrage ,'rG.rde be­
deuten, daß ut,er8tumlen in d.er Pens:i.oTI.rnrersichel'ung 

doppelt honoriert. werden. Ungeachtet dessen wieder­
hole ich aber meine grtmdsätzliche Auffassung;, daß 
Arbe:i.tsbelast"J:ngeri möglichst überhaupt vl3rrtliede:n 

und nicht !l abgekau.ft:r \'lc:r.:den soll ten .. 

Aus allen angeführten Gründen, :insbesondere 
im Hinblick auf die abz1nvartende Studie des Institutes 

für GesellschaftspolitU:, die ei.ne ~fr~s~.QPde Be V4 

trachtung der Probleme der Schichtarbeit zum Inhalt 

haben wird, sehe ich mich derzeit nicht in der Lag8~ 

in einer n.ä.chsten ASVG-Novel1e eine pensionsrechtliche 
Sonderregelung für SChlrlerarbf.üt vorzuschlagen. 

1 

/7 /1 

/1~Lt1 Av~. 
• 1 i \ .. /('" 

U · 
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